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58 Beratungsstellen in NRW
(ab 06.12.2013: 
59 Beratungsstellen)

Soest

Dülmen
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Aufgaben der Verbraucherzentrale

Sicherung fairen 
Wettbewerbs (AGB, UWG) 

Qualitätstransparenz, 
Navigationshilfe

Politische 
Interessenvertretung 

Beratung, 
Information, Bildung

Marktbeobachtung, 
Produktbewertung

Rechtsdurchsetzung, 
Schlichtung, Unterstützung
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Unsere Beratungsangebote (Auszug)

Energieberatung
• Strom und Gaspreise
• Energiesparen
• Gebäudesanierung

Geld und Kredit
• Altersvorsorge
• Geld- und Kreditproblemen
• Geldanlage
• Immobilienfinanzierung
• Schadensfall Kapitalanlage
• Schulden und Insolvenz
• Versicherungen

Gesundheit und Pflege
• Pflegeberatung
• Gesundheitswesen

Medien und Telekommunikation
• Rundfunkbeitrag
• Telekommunikation
• Urheberrecht

Verbraucherrecht
• außergerichtliche Rechtsvertretung
• Kauf- und Werkvertrag
• Mietrecht
• Reiserecht
• Rechtsvertretung

Umweltberatung
• Gesundheitsschutz
• Klimaschutz
• Ressourcen-

schutz und Abfallvermeidung
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Verbraucherkontakte 2000 – 2012

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kontaktstruktur der Beratungsstellen 2012
Persönlich 365.605
Telefonisch 247.331
Schriftlich 40.990
Veranstaltungen 220.040

2012: Umstellung 
der Statistik von 

„Köpfen“ auf 
Anfragen
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Altersstruktur der
Nutzer/innen einer Beratungsstelle  

Quelle: Repräsentative Umfrage von TNS Emnid vom 12.08.-20.09.2013, n=3.694
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Image der Verbraucherzentrale  

Quelle: Repräsentative Umfrage von TNS Emnid vom 12.08.-20.09.2013, n=3.694
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Besteht ein Interesse
sich (wieder) von der Verbraucherzentrale 
beraten zu lassen?  

Quelle: Repräsentative Umfrage von TNS Emnid vom 12.08.-20.09.2013, n=3.694
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EU-Verbraucherbarometer

• Seit 2006: Verbraucherbarometer der 
EU-Kommission (Consumer Markets
Scoreboard)

• Seit 2009: einheitliche Erfassungs-
systematik der EU - inzwischen dient
es der Kommission als Orientierungs-
rahmen für ihre Agenda

• Seit 2013: Einführung der EU-Systematik bei den 
Verbraucherzentralen

• Datenbestand bis 30.09.2013: bundesweit 840.250 
erfasste Einträge – nicht Kontaktzahlen! 
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Erfassung in NRW

• Kurzberatung: Kontaktweg, Beratungsinhalt (thema-
tische Zuordnung), Art der Beratungsleistung

• Rechtsberatung: Anbieter und Produkt/Dienstlei-
stung, Beschwerdegrund, „Wert“ der Beschwerde

• Zunächst Rückgang der Statistikzahlen aufgrund 
Umstellung der Erfassung von Kontakten („Köpfen“) 
auf Anfragen

• Exemplarische Parallelerfassung um den „Verschie-
bungsfaktor“ zu ermitteln: Rückgang von 20% 
aufgrund der unterschiedlichen Erfassungsmethodik

• Datenbestand bis 30.09.13 in NRW: 479.225 Einträge
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Welche Beratung wird nachgefragt?

Beratungsart (58 VBn in NRW, Stand 30.09.2013, n=479.225)

nicht rechtliche 
Beratung; 56.758; 12%

rechtliche Beratung; 
77.214; 16%

Rechtsvertretung; 
47.168; 10%

Auskunft; 185.426; 38%

Verweis + 
Terminvereinbarung; 
112.659; 24%
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Wie wird Kontakt aufgenommen?

Kontaktaufnahme (58 VBn in NRW, Stand: 30.09.2013, n=479.225)

schriftlich; 31.649; 7%

persönlich; 274.342; 
57%

telefonisch; 173.234; 
36%

Städte- und Gemeindebund NRW – 20.11.2013, Brüggen 16

Worüber beschweren sich Verbraucher?

Anfragen und Beschwerden nach Märkten 
(58 VBn, Stand: 30.09.2013, n=479.225)

Verkehrsdienstleistungen; 
2.199; 0%

Sonstiges; 45.125; 9%

Telekommunikation / 
Postdienstl; 90.630; 19%

Konsumgüter; 52.254; 
11%

Energie u. Wasser; 
63.494; 13%

Bildung; 1.077; 0%

Allg. Dienstleistungen; 
72.986; 15%

Finanzdienstleistungen; 
118.134; 26%

Freizeit; 15.141; 3%

Gesundheit; 18.185; 4%
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Rechtsberatungen nach Märkten (58 VBn, Stand: 30.09.2013, n=68.185)

Verkehrsdienstleistungen; 
399; 1%

Sonstiges; 561; 1%

Telekommunikation / 
Postdienstl; 32.264; 48%

Konsumgüter; 12.538; 
18%

Energie u. Wasser; 8.211; 
12%

Bildung; 64; 0%

Allg. Dienstleistungen; 
5.056; 7%

Finanzdienstleistungen; 
4.427; 6%

Freizeit; 3.573; 5%

Gesundheit; 1.092; 2%

Worüber beschweren sich Verbraucher?
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Worüber beschweren sich Verbraucher?

Art der Beschwerde (58 VB, Stand: 30.09.2013, n=68.185)

Rechnungsstellung und 
Inkasso; 18.330; 27%

Schadensersatz; 1.423; 
2%

Sicherheit von Waren und 
Dienstleistungen; 13; 0%

Sonstige Aspekte; 5.022; 
7%

Unlautere 
Geschäftspraktiken; 
13.482; 20%

Garantie/Gewährleistung; 
1.648; 2%

Datenschutz; 367; 1%

Anbieterwechsel; 702; 1%

Lieferung /Ausführung der 
Dienstleistung; 4.517; 7%

Vertragsbestimmungen 
und Vertragsauflösung; 
11.596; 17%

Preis / Tarif; 7.041; 10%

Qualität von 
Ware/Dienstleistung; 
4.044; 6%
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Verbraucherprobleme im Festnetz

Beschwerdegründe im Telekommunikationsmarkt - Festnetz 
(58 VBn, Stand: 30.09.2013, n=32.264)

Mobilfunk
35%

Komplettpakete
15%

Internet
11%

Internetabzocke
9% Fernsehen

4%
Premiumdienste 3%

Festnetz - 
Telefonanschluss

11%

Festnetz - 
Call-by-Call

2%

Festnetz - 
Portierung

1%

Festnetz - 
Preselection

1%

Festnetz - 
Flaterate

1%

Rundfunkgebühren 1%

Prepaiddienste 0%

Post 0%

Hörfunk 0%

Festnetz
23%

Festnetz - Telefondienste
6%
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Verbraucherprobleme im Festnetz
Herr B. aus Bergisch Gladbach kündigte im April 2012 seinen Vertrag bei der 
Deutschen Telekom AG und erhielt eine entsprechende Kündigungsbestätigung 
zum 10.10.2012.
Am 25.09.2012 fand Herr B. in seiner Post überraschend ein Schreiben seitens 
der Deutschen Telekom AG, in dem ihm die Kündigung
seines Telefonanschlusses zum 10.10.2013 bestätigt
wurde.
Er wandte sich daraufhin an die Verbraucherzentrale
NRW. Diese erfuhr bei Nachfragen von der Deutschen
Telekom AG, der Portierungsauftrag des neuen 
Anbieters sei neun Tage zu spät eingegangen. Und 
weil der Portierungsauftrag nicht innerhalb der 
Kündigungsfrist eingegangen sei, hätte sich der 
Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.
Erst nach einem erneuten Schriftwechsel durch die
Verbraucherzentrale NRW erklärte sich die Deutsche
Telekom AG zur zeitnahen Portierung des 
Anschlusses zum neuen Anbieter bereit.
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Verbraucherprobleme im Mobilfunk

Beschwerdegründe im Telekommunikationsmarkt - Mobilfunk 
(58 VBn, Stand: 30.09.2013, n=32.264)
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Verbraucherprobleme im Mobilfunk
Herr B. aus Solingen kündigte seinen Mobilfunkvertrag fristgerecht zum Juli 2011. 
Im Sommer 2012 stellte er nach einer längeren Erkrankung fest, dass sein 
ehemaliger Anbieter Telefonica (O2) nach wie vor Beträge von seinem Konto 
abbuchen ließ. Daraufhin legte er Widerspruch ein und bat um Aufklärung.
O2 bestätigte ihm, dass er seinen Vertrag fristgerecht gekündigt hätte. Leider sei 
aber die Deaktivierung seiner Mobilfunkkarten nicht 
ordnungsgemäß erfolgt. Dies würde man nun zum 
September 2012 vornehmen und er bekäme die 
Abbuchungen der letzten beiden Monate erstattet.
Dies konnte Herr B. nicht nachvollziehen und forderte 
die Rückzahlung seiner Beträge ab Juli 2011.
Dies lehnte O2 mit der Begründung, laut ihren AGBs
seien sie nur zur Rückzahlung der letzten beiden 
Monate ab Reklamation verpflichtet, ab.
Herr B. wandte sich daraufhin an die Verbraucher-
zentrale NRW. Daraufhin erstattete O2 die volle 
Summe der zuviel berechneten Gebühren.
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Verbraucherprobleme im Strommarkt

Beschwerdegründe im Energiemarkt - Strom 
(58 VBn, Stand: 30.09.2013, n=8.211) 

Flüssiggas 0%

Fernwärme 1%

Wasser 0%

Sonstige 
Energieträger 0%
Erneuerbare Energien 0%

Gas 27%

Heizöl 0%
Contracting 0%

Nahwärme 0%

Strom
72%

Strom - Sondervertrag
48%

Strom - 
Grundversorgung
20%

Strom - Nachtspeicher
3%

Strom - Ökostrom 1%

Strom - Zähler 0%

Strom - 
Wärmepumpen 0%
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Verbraucherprobleme im Energiemarkt

Herr H. aus St. Augustin rief im Juli 2011 bei Energy2day GmbH (Sorglosstrom) an, 
um für einen Bekannten einen Stromliefervertrag abzuschließen. 
Unmittelbar danach bekam Herr H. eine Bestätigungs-E-Mail, in der allerdings er 
aufgeführt wurde. Nach einer Klarstellung bekam er eine weitere E-Mail, mit seinem 
Bekannten als Auftragnehmer.  
Im November 2011 erhielt er eine Kündigungs-
bestätigung seines bisherigen Anbieters und 
erfuhr, sein neuer Anbieter sei Energy2day. 
Seit März 2012 buchte Energy2day 66,- Euro 
monatlich ab. Die Verbraucherzentrale NRW 
hat Herrn H. geraten, Betrugsanzeige zu stellen.
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Herausforderungen

• Ist jede Beschwerde auch eine berechtigte 
Unternehmenskritik?

• Fortbildungsbedarf, damit in allen Beratungsstellen 
gleiche Sachverhalte identisch erfasst werden,

• Personelle Ressourcen, um Erkenntnisse einzuordnen 
(Relation zu Marktanteilen o.ä.)
=> Marktwächterkonzepte

• „Eisberg-Theorie“: „Zuerst beschwere ich mich beim 
Unternehmen, erst bei erneuter Unzufriedenheit gehe 
ich zur Verbraucherzentrale.“
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Nutzenquantifzierung
• Kann der Nutzen 

einer (Rechts-) 
Beratung 
ökonomisch 
quantifiziert 
werden?

• Exemplarische 
Untersuchung in 
fünf Beratungs-
stellen von Juli 
bis Dezember 
2012

Städte- und Gemeindebund NRW – 20.11.2013, Brüggen 30

Nutzenquantifizierung

• Prof. Schmengler, FH Düsseldorf, hat auf Grundlage 
der empirischen Erhebung eine erste Abschätzung mit 
zwei Relationen vorgenommen.
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Nutzenquantifizierung

• Verhältnis des Nutzens zu den Kosten liegt bei 
1,00 Euro zwischen 7,04 Euro und 8,66 Euro.
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Nutzenquantifizierung

• Multiplikatoreffekt staatlicher Gelder (ohne Verbraucher-
entgelte) liegt zwischen 14,51 Euro und 17,85 Euro.



Städte- und Gemeindebund NRW – 20.11.2013, Brüggen 33

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !

www.vz-nrw.de
@vznrw

Aktuelle Informationen erhalten Sie mit unserem 
kostenlosen Newsletter unter 
www.vz-nrw.de/newsletter. 


